
Verbraucherschutz und 

Veterinärwesen 

Landratsamt Kitzingen 

Landratsamt Kitzingen - Kaiserstraße 4 - 97318 Kitzingen 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

  

    

    

   

(Mo-Fr vormittags) 

Gebäude-/Zimmer-Nr 

Telefon 09321 928- 

Telefax 09321 928 

@kitzingen.de 

  

www.kitzingen.de 

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bei Antwort bitte angeben} Kitzingen, 

34-5142 09.05.2023 

Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformationen 

Verbraucherinformationsgesetz - VIG; 

Bekanntgabe der Entscheidung gemäß $ 5 Abs. 2 Satz 3 VIG 

Anlagen: 2 Kontrollberichte 

in der Anlage erhalten Sie die beiden letzten Kontrollberichte, die Sie mit Ihrer o. g. Anfrage begehrt 

haben. Der betroffene Betrieb hat der Übersendung der Kontrollberichte nicht zugestimmt. 

In diesem Zusammenhang teilen wir Ihnen mit, dass die in den Kontrollberichten aufgeführten 

Mängel zwischenzeitlich fristgerecht und komplett beseitigt wurden. 

Unabhängig davon weisen wir Sie noch darauf hin, dass inzwischen das Verwaltungsgericht 

Regensburg in einem Beschluss vom 15.03.2019 die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Klage des 

Betriebes gegen den Anfrager gem. $ 823 BGB sieht, wenn die erlangten Kontroliberichte z. B. über 

eine Plattform im Internet weitergegeben werden. Welche Konsequenzen dies für Sie haben 

könnte, ist für uns nicht absehbar. Gem. 8 7 Abs. 1 VIG sind wir verpflichtet, Sie über die mögliche 

Kostenhöhe zu informieren. Dies gilt aber nur für das Verwaltungsverfahren, über zivilrechtliche 

Auseinandersetzungen können wir keine Auskunft geben. 

Mit besten Grüßen 

    Sachgebietsleiterin 

  

Öffnungszeiten Mo-Fr 08:00-12:00, Mo u. Di 13:00-15:30 Uhr, Do 13:00-17:00 Uhr Terminvereinbarungen auch außerhalb 

Servicezeiten Mo-Do 08:00-08:30, 11:30-12:00, 13:00-14:00 Uhr, Fr 08:00-08:30 Uhr der Öffnungszeiten möglich! 

Konten der Sparkasse Mainfranken Würzburg, IBAN DE37 7905 0000 0042 0690 54, BIC BYLADEM1SWU 

Kreiskasse Fürstlich Castell'sche Bank, IBAN DEO9 7903 0001 0001 0003 00, BIC FUCEDE77XXX



  

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll 

LRA Kitzingen 
  

  

Betrieb: Gartenbauzentrale Main-Donau eG - Erzeugergenossenschaft 
  

Anschrift: 

(Standort) Seebachstr. 36 

97320 Albertshofen 
  

  

Art der Kontrolle: Routinekontrolle mit überregionaler Kontrolleinheit vom 13.08.2020 
  

Schwerpunkt(e): Aktueller Schwerpunkt 

  

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en): 

Erzeugergemeinschaft 

Großhändler von Obst und Gemüse und -erzeugnissen 

Abpacker von Obst und/oder Gemüse 

  

  

  

    

Gesamtergebnis: Verstoß 

Verstöße: Kontrollbereich 

1. Es wurde auf einem Balken unterhalb des Daches ein Vogelnest Leergutlager I (im 
vorgefunden. Die in der Betriebsstätte gelagerten Freien unter Dach) 
Lebensmittelverpackungen waren einer Kontaminationsgefahr 

ausgesetzt. 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. 
IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

2. In den Winterlagern wurden mehrere Hinterlassenschaften von Winterlager 6 
Schädlingen festgestellt. Zum Zeitpunkt der Kontrolle wurden in den 

Lagern keine Lebensmittel eingelagert. 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. 

IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

3. Mehrere Teile der Karottenreinigungs- und Sortiermaschine (Lamellen, Sortierraum | 
Auslass, Förderband) waren altverschmutzt. (Karotten) 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. 
V ‘Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

4. Die Lauchwaschanlage war mit alten Produktresten verunreinigt. Sortierraum Ill (Lauch) 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. Il Kap. 

V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

5. Das Ventilatorschutzgitter des Kühlaggregates und der Deckenbereich Kühlraum 4 (Nord) 
davor waren verunreinigt. Allergenlager bzw. 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. Il Kap. | 9esperrte Ware 
Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

  

  

Maßnahmen: 
    Datum: Art der Maßnahme: Status: 

       



  

  

Maßnahmen: 
  

    
  

Datum: Art der Maßnahme: Status: 

13.08.2020 mündliche Belehrung abgeschlossen (beendet, erledigt, 
durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...) 

13.08.2020 Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige abgeschlossen (beendet, erledigt, 
Mängel durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...) 

  

  

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (30.03.2023): 
  

Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden 

kann. 

  
 



  

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll 

LRA Kitzingen 
  

  

Betrieb: Gartenbauzentrale Main-Donau eG - Erzeugergenossenschaft 
  

Anschrift: 

(Standort) Seebachstr. 36 

97320 Albertshofen 
  

  

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 12.07.2022 
  

Schwerpunkt(e): 

  

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en): 

Abpacker von Obst und/oder Gemüse 

Erzeugergemeinschaft 

Großhändler von Obst und Gemüse und -erzeugnissen 

  

  

  

    

Gesamtergebnis: Verstoß 

Verstöße: Kontrollbereich 

1. Der Fußboden war im vorderen Bereich neben der linken Wand an Winterlager 6 
einer kleineren Stelle deutlich verunreinigt. Zudem zeigten sich in dem 

Teil des Raumes auch größere Mengen an Mäusekot. 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I 
Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

2. Auf der Abdeckung und im Innenraum der Selleriewaschanlage Sortierraum Il 
wurden starke Verunreinigungen vorgefunden. Auf dem Deckel lagen (Sellerie) 
einige stark eingetrocknete Selleries. Die Maschine wurde 

offensichtlich nach der letzten Verwendung nicht gereinigt. 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. || Kap. 
V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

3. An beiden Lauchreinigungsanlagen waren noch eingetrocknete Sortierraum Ill (Lauch) 
Produktreste ersichtlich. Die Reinigungsarbeiten an den Maschinen 
wurden nicht im erforderlichen Maße durchgeführt. 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. Il Kap. 
V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

  

  

  

        Maßnahmen: Datum: Art der Maßnahme: Status: 

12.07.2022 Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige abgeschlossen (beendet, erledigt, 

Mängel durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...) 

12.07.2022 mündliche Belehrung abgeschlossen (beendet, erledigt, 
durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...) 

  
 



  

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (30.03.2023): 
  

  
Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden 

kann. 

   


